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Arbeitsrecht

n  Zinsen
Die gesetzlichen Verzugszinsen für 
Forderungen aus Arbeitsverhältnissen 
betragen 8 % über dem Basiszinssatz 
der OeNB, es sei denn, der Verzug be-
ruht auf einer „vertretbaren Rechtsan-
sicht“ des Schuldners1. Diese arbeits-
rechtliche Sonderregelung gilt nicht für 
arbeitnehmerähnliche Personen (hier: 
Tankstellenpächter). Wenn diese als 
Unternehmer einem anderen Unter-
nehmer gegenüberstehen, richten sich 
die Zinsen nach dem Unternehmens-
gesetzbuch (UGB)2. OGH 24.3.2010, 
9 ObA 49/09 k.

Gesellschaftsrecht

n  Gesellschafterausschluss
Seit 2006 kann der Hauptgesellschafter 
einer Kapitalgesellschaft, der minde-
stens 90 % der Anteile hält, die übrigen 
Gesellschafter aus der Gesellschaft 
ausschließen3. Die ausgeschlossenen 

Gewerblicher Rechtschutz

n  Telekom
Die Verwendung unzulässiger AGBs6  
kann eine „unlautere Handlung7“ im 
Sinn des Gesetzes gegen den unlau-
teren Wettbewerb8 (UWG) sein. Das ist 
zB dann der Fall, wenn die AGB eines 
Telekomunternehmens ein „Dein- 
stallierungsentgelt“ nach Ablauf der 
Mindestvertragsdauer vorsehen. Das 
Deinstallierungsentgelt wirkt wie eine 
Vertragsstrafe („Konventionalstrafe“), 
die die Kunden auf ungerechtfertigte 
Weise von der Vertragsbeendigung 
abhalten soll. OGH 23.2.2010, 4 Ob 
99/09 a9. 

n  Aggresive Geschäftspraktiken
Das UWG verbietet (ua) „aggressive 
Geschäftspraktiken“10. Zu den aggres-
siven Geschäftspraktiken zählt (unter 
anderem) ein hartnäckiges und uner-
wünschtes Ansprechen von Konsu-
menten11. Es sind dazu – im Fall einer 
Briefwerbung – aber mindestens zwei 
Briefe an denselben Adressaten und 
ein Widerspruch des Adressaten er-
forderlich. Das gezielte Anschreiben 
von Unfallopfern in der Rekonvales-
zenzphase und das Anbieten einer 
Beratung in Versicherungsangelegen- 

1  Dann gelten die allgemeinen Regeln über Verzugs-
zinsen, § 49a ASGG.
‚2  §§ 352 UGB und allenfalls § 1333 Abs 2 ABGB. 

Gesellschafter erhalten eine Barabfin-
dung, deren Höhe sie vom zuständigen 
Gericht überprüfen lassen können. Die 
österreichischen Gerichte sind aus-
schließlich zuständig, wenn es um eine 
österreichische Gesellschaft geht und 
der Hauptgesellschafter seinen Sitz in 
einem (anderen) EU-Mitgliedstaat (hier: 
Italien) hat.4 OGH 18.2.2010, 6 Ob 
221/09 g.

n  Vorstand
Mit dem Vorstandsmitglied einer AG 
kann vereinbart werden, dass sein An-
gestelltenvertrag mit der Abberufung 
als Vorstand endet („Koppelungsklau-
sel“). Beruht die Abberufung nicht auf 
einem Verhalten, das einem Entlas-
sungsgrund entspricht (hier: Vertrau-
ensentzug durch die Hauptversamm-
lung5), endet das Angestelltenverhältnis 
allerdings erst unter Einhaltung der ge-
setzlichen Kündigungsfrist am nächsten 
Kündigungstermin. OGH 29.1.2010, 1 
Ob 190/09 m.

3  Gesellschafter-Ausschlussgesetz (GesAusG), BGBl 
I 75/2006. Damit soll in erster Linie die vollständige 
Übernahme von börsenotierten Aktiengesellschaften 
möglich sein.

4  Art 22 Z 2 EuGVVO.

5  Aus nicht offenbar unsachlichen Gründen.
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Gesellschaftsrecht heiten erfüllen diese Vorausset-
zungen noch nicht. OGH 19.1.2010, 
4 Ob 174/09 f. 

n  Beihilfen
Der Staat darf einem Unternehmen 
grundsätzlich nur dann eine Beihilfe 
gewähren, wenn sie von der Europä-
ischen Kommission genehmigt wor-
den ist12. Die Konkurrenten des Un-
ternehmens können eine Auszahlung 
ohne Genehmigung  mit einer Klage 
nach § 1 UWG verhindern. Es kommt 
– anders als zB bei kartellrechtlichen 
Bestimmungen – nicht darauf an, ob 
die Auszahlung ohne Genehmigung 
auf einer vertretbaren rechtlichen Be-
urteilung beruht. OGH 19.1.2010, 4 
Ob 154/09 i.

n  Rechnungslegung I
Das Fehlen eines allgemeinen Rech-
nungslegungsanspruchs im UWG ist 
eine planwidrige Lücke. Es sind da-
her die „verwandten Vorschriften“ 
des Immaterialgüterrechts analog 
anzuwenden. Beim sittenwidrigen 
Nachahmen einer fremden Leistung 
kommt in erster Linie der Rechnungs-
legungsanspruch des Urheberrechts-
gesetzes13 (UrhG) in Betracht14. OGH 
16.12.2009, 17 Ob 21/09 a.

n  Rechnungslegung II
Die Rechtsprechung schränkt den 
Umfang der Rechnungslegungspflicht 
nicht „allzu sehr“ ein15: Eine ordent-
liche Rechnungslegung erfasst alle 
Angaben, die eine Überprüfung der 
Rechnung ermöglichen16. Alle zur 
Prüfung der Rechnung erforderlichen 
Belege sind zur Einsicht vorzulegen 
oder in Kopie zur Verfügung zu stel-
len17. OGH 16.12.2009, 17 Ob 21/09 
a.

n  Rechnungslegung III
Der Inhalt eines Rechnungslegungs-
begehrens ist ausreichend bestimmt, 
wenn der Kläger darin die Hand-
lungen umschreibt, die die Beklag-
te zu unterlassen hat und über die 
sie Rechnung zu legen hat18. OGH 
16.12.2009, 17 Ob 21/09 a.

Urheberrecht

n  Gemälde
Die Beklagte betreibt ein Hotel und er-
laubte der Klägerin, ihre Bilder im Hotel 
auszustellen. Während der Ausstellung 
ließ die Beklagte Fotos von den Hotel-
räumen anfertigen und veröffentlichte 
sie auf der Website des Hotels. Auf 
einem dieser Fotos war gerade noch 
ein Gemälde im Hintergrund erkenn-
bar. Da das Foto aber „nicht einmal 
annähernd den sinnlichen Eindruck 
des Originalwerks“ vermittelte, ist die 
„Veröffentlichung“ im Internet kei-
ne Urheberrechtsverletzung19. OGH 
23.2.2010, 4 Ob 208/09 f. 

Wettbewerbsrecht
(„Kartellrecht“)

n  Hausdurchsuchung
Eine Hausdurchsuchung ist nur zuläs-
sig, wenn ein „begründeter Verdacht“  
einer Wettbewerbsverletzung20 be-
steht21.  Dieser Verdacht muss sich 
grundsätzlich nicht gegen die Person 
richten, in deren Räumen die Haus-
durchsuchung stattfinden soll. Ein Ver-
schulden dieser Person („subjektive Tat-
seite“) ist daher nicht erforderlich. OGH 
19.4.2010, 16 Ok 2/10.

n  Beihilfen I
Eine Vergünstigung ist nur dann eine 
staatliche Beihilfe im Sinn des EG-Ver-
trags22, wenn sie unmittelbar oder mit-
telbar aus staatlichen Mitteln gewährt 
wird23. Es reicht nicht, dass die Leistung 
von einem öffentlichen Unternehmen 
getroffen wurde, das vom Staat kontrol-
liert wird. Entscheidend ist, ob die Or-
gane des Staats „in irgendeiner Weise 
am Erlass dieser Maßnahme beteiligt wa-
ren“24.  OGH 19.1.2010,  4 Ob 154/09 i.

n  Beihilfen II
Nach Auffassung der Europäischen Kom-
mission25 kann der Staat Liegenschaften 
entweder durch ein „Bietverfahren“ oder 
anhand eines unabhängigen Wertgutach-
tens verkaufen. Im ersten Fall ergibt sich 
der Preis durch das höchste Gebot am 
Markt; im zweiten durch die Bewertung 
des unabhängigen Sachverständigen. Die  
Wertermittlung durch den Markt 
(Höchstgebot) hat Vorrang vor der „letzt- 
lich immer fiktiven Beurteilung des Mark- 
tes durch ein Gutachten“. OGH 19.1. 
2010, 4 Ob 154/09 i.

n  Kfz-GFVO I
Wenn eine Vereinbarung die Vorausset-
zungen einer Gruppenfreistellungsver-
ordnung (GFVO) nicht erfüllt, kann eine 
Einzelfreistellung26 möglich sein. Dafür 
ist seit der VO (EG) 1/2003 keine Ent-
scheidung der Kommission mehr erfor-
derlich; die Beurteilung obliegt vielmehr 
(auch) den Gerichten und Behörden der 
Mitgliedstaaten27. Die Freistellungsvo-

6   Allgemeine Geschäftsbedingungen.

7   Vor der UWG-Novelle 2007: „Handlungen, die ge-
gen die guten Sitten verstoßen“.

8   iSv § 1 Abs 1 Z 1 UWG.

9   Unter Berufung auf die deutsche Rechtspre-
chung, BGH 18.4.2002, III ZR 199/01.

10  § 1a UWG.

11  ZB die Z 26 des Anhangs: „Die Anwer-
bung von Kunden durch hartnäckiges und uner-
wünschtes Ansprechen über Telefon, Fax, E-Mail 
oder sonstige für den Fernabsatz geeignete Medi-
en, außer in Fällen und in den Grenzen, in denen 
ein solches Verhalten gesetzlich gerechtfertigt ist, 
um eine vertragliche Verpflichtung durchzuset-
zen.“

12  Art 87 f AEUV. Der Vertrag von Lissabon ist 
am 1.12.2009 in Kraft getreten. Er enthält den 
Gemeinschaftsvertrag, einen neuen Namen und 
neue Nummerierungen. Die bisherige Bezeich-
nung „EG-Vertrag“ (kurz: EGV oder EG) ändert 
sich in „Konsolidierte Fassung des Vertrags über 
die Arbeitsweise der Europäischen Union“ (kurz: 
AEUV).

13  § 87a UrhG.

14  OGH 22.11.1994, 4 Ob 78/94 – Schuldrucksorten.

15  OGH 24.4.2007, 17 Ob 5/07w mwN.

16  RIS-Justiz RS0035036.

17  OGH 13.2.2001, 4 Ob 307/00a.

18  OGH 11.1.2005, 4 Ob 216/04z – Format Mo-
ney II; vgl OGH 23.9.2008, 17 Ob 12/08a.

19  Unbefugte Nutzung eines fremden Werks 
durch Vervielfältigung, Verbreitung oder Zurver-
fügungstellung.
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raussetzungen einer GFVO haben kei-
nen „abschließenden Charakter“. OGH 
20.10.2009, 4 Ob 119/09 t – S Kraftfahr-
zeuge.

n  Kfz-GFVO II
Die Freistellung der GFVO für den Kraft-
fahrzeugsektor28 (Kfz-GFVO) gilt (ua), 
wenn vereinbart ist, dass der Lieferant den 
Vertriebsvertrag mit einem Händler29 nur 
schriftlich kündigen kann und die Kündi-
gung eine ausführliche Begründung ent-
halten muss30. Diese Regelung ist nicht 
Ausdruck eines allgemeinen zivilrecht-
lichen Grundsatzes, sondern soll „aus-
schließlich“ wettbewerbsbeschränkende 
Verhaltensweisen verhindern. Sie ist 
nicht zur Auslegung der „gröblichen Be-
nachteiligung“ nach § 879 Abs 3 ABGB 
heranzuziehen. OGH 20.10.2009, 4 Ob 
119/09 t – S Kraftfahrzeuge. 

20 Ein Verstoß gegen das Verbot wettbewerbsbeschrän-
kender Vereinbarungen (§ 1 Kartellgesetz – KartG), das 
Verbot des Missbrauchs einer marktbeherrschenden Stel-
lung (§ 5 KartG) und das Verbot, bestimmte Zusammen-
schlüsse vor ihrer Freigabe durchzuführen (§ 17 KartG). 

21  § 12 Wettbewerbsgesetz (WettbG).

22  Nunmehr: Art 81 f AEUV, vgl FN 12.

23  Unter Berufung auf EuGH 13.3.2001, C-379/98 – 
PreussenElektra / Schhleswag; Rdn 58; EuGH 17.3.1993, 
C-72, 73/91 – Sloman Neptun / Seebetriebsrat, Rdn 19; 
EuGH 21.3.1991, C-305/89 – Italien / Kommission („Alfa 
Romeo“), Rdn 13; EuGH 21.3.1991, C-303/88 – Italien / 
Kommission, Rdn 11.

24  EuGH 16.5.2002, C-482/99 – Frankreich / Kommis-
sion („Stardust Marine“), Rdn 13.

25  Mitteilung der Kommission betreffend Elemente 
staatlicher Beihilfen bei Verkäufen von Bauten oder 
Grundstücken durch die öffentliche Hand, ABl 1997 C 
209, 3.

26  Nach Art 101 Abs 3 AEUV.

27  Und natürlich in erster Linie den Unternehmen, die 
die betreffende Vereinbarung schließen.

28  ABl 2002 L 203, 30.

29  Oder einer Werkstatt; eine „zugelassene Werkstatt“ 
ist nach Art 1 Abs 1 der Kfz-GFVO „ein Erbringer von 
Instandsetzungs- und Wartungsdienstleistungen für Kraft-
fahrzeuge, der dem von einem Kraftfahrzeuglieferanten 
eingerichteten Vertriebssystem angehört“.

30  Art 3 Abs 4 Kfz-GFVO: „Die Freistellung gilt unter der 
Voraussetzung, dass in der vertikalen Vereinbarung mit 
einem Händler oder einer Werkstatt vorgesehen ist, dass 
der Lieferant eine Vereinbarung nur schriftlich kündigen 
kann und die Kündigung eine ausführliche Begründung 
enthalten muss, die objektiv und transparent ist, um ei-
nen Lieferanten daran zu hindern, eine vertikale Verein-
barung mit einem Händler oder einer Werkstatt wegen 
Verhaltensweisen zu beenden, die nach dieser Verord-
nung nicht eingeschränkt werden dürfen.“

Andere über uns:
Legal 500 - Recommended law firms and lawyers (2010)

n  Central and Eastern Europe
“Karasek Wietrzyk Rechtsanwälte GmbH has a great reputation across the whole 
of the CEE, especially for its expertise in the real estate sector. Highlights included 
advising a project developer on the EUR 200m construction of a wind park in Bul-
garia, and advising the seller in the sale of the largest malls in Sofia. Otto Dietrich 
and … are names of note here.” 

n  Corporate and M&A
“Karasek Wietrzyk Rechtsanwälte GmbH is outstanding in its ability to handle M&A 
and corporate work that has an international element. 2009, for example, saw the 
group advise a Brazilian mining company on the acquisition of another global min-
ing company in a high-value deal. As well as a rise in debt restructuring levels, the 
firm continued to advise on CEE-based deals, such as acting for the English supplier 
of special construction products in the acquisition of shares in a Czech and Slo-
vak company. Team leader Gerold Wietrzyk comes highly recommended, as do 
Helen Pelzmann and Otto Dietrich.” 

n  Employment
“Helen Pelzmann at Karasek Wietrzyk Rechtsanwälte GmbH is recommended for 
advising on the employment aspects of corporate transactions, and has experience 
advising international names.” 

n  Intellectual property and media
“Karasek Wietrzyk Rechtsanwälte GmbH’s IP group is recommended for advising 
on data protection issues and competent contentious work. Jörg Zehetner heads 
the group.” 

n  Real estate
“Karasek Wietrzyk Rechtsanwälte GmbH offers an exceptional real estate depart-
ment that specialises in construction law. The team is led by the impressive Georg 
Karasek, and features leading practitioners Thomas Frad, Otto Dietrich and Wolf-
gang Müller. Work handled is varied and often high-profile, including advising a real 
estate developer on the biggest building project of the year in Prague, and acting 
for several different players, including planning agencies, construction and installa-
tion companies, on the airport Skylink project. The group is rated for its experience 
across the CEE.” 


